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By PwC Deutschland | 24. Februar 2025

Digitalisierungsrichtlinie Il —
Wesentliche Anderungen im
Gesellschaftsrecht

Mit dem Inkrafttreten der Digitalisierungsrichtlinie Il (RL (EU) 2025/25)
zum 30. Januar 2025 wird der Zugang zu verlasslichen
Gesellschaftsinformationen sowie die Vernetzung von
Unternehmensregistern innerhalb der Européaischen Union erweitert.
Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die Richtlinie bis zum 31. Juli 2027
umzusetzen.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/247643/
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Verfasst von Dr. Thorsten Ehrhard

EU-Gesellschaftsbescheinigung und EU-Vollmacht

Wesentliche Instrumente hierbei sind die Einfiihrung der EU-Gesellschaftsbescheinigung und der digitalen
EU-Vollmacht. Die EU-Gesellschaftsbescheinigung soll Personenhandels- und Kapitalgesellschaften die
Mdglichkeit bieten, grenziiberschreitend den Nachweis ihrer rechtméaRigen Eintragung innerhalb der EU zu
erbringen. Die digitale EU-Vollmacht hingegen soll die Berechtigung einer Person zur Vertretung einer
Gesellschaft in grenziiberschreitenden Verfahren nachweisen. Die EU-Vollmacht basiert auf einem
Musterformular, wobei die Vollmachtserteilung selbst und die konkrete Ausgestaltung nach nationalen
Vorgaben erfolgen. Die digitale EU-Vollmacht und die elektronische EU-Gesellschaftsbescheinigung sollen
Uber Vertrauensdienste gemaf der eI DAS-Verordnung authentifizierbar und mit der européaischen
Brieftasche kompatibel sein.

Verknupfung von Registersystemen

Ein weiterer Schritt zur Erweiterung des Zugangs zu verlasslichen Gesellschaftsinformationen besteht in der
Vernetzung verschiedener Register, die wesentliche Gesellschaftsinformationen enthalten. Das System zur
Verknupfung von Unternehmensregistern (BRIS) soll mit den Netzwerken fur wirtschaftliche Eigentimer
(BORIS) und Insolvenzen (IRI) so verbunden werden, dass Informationen tber eine Gesellschaft gebundelt
Uber einen Zugangspunkt des jeweiligen Systems abrufbar sind.

Registerpublizitatspflicht fir Personenhandelsgesellschaften

Zuklinftig sollen grundlegende Informationen Gber Personenhandelsgesellschaften Giber das BRIS
zuganglich sein, angelehnt an die Offenlegungsanforderungen fiir Kapitalgesellschaften. In diesem
Zusammenhang legt die Richtlinie harmonisierte Publizitdtsstandards fest, die insoweit eingeschrankt
werden, als bestimmte Informationen auch nach nationalem Recht in das jeweilige Handelsregister

aufzunehmen sind.
Once-only-Prinzip

Gemal dem Once-only-Prinzip missen Informationen lber eine Gesellschaft, die bereits in einem
nationalen Register hinterlegt und lber das BRIS verfiigbar sind, zukiinftig nicht nochmals bei einer
anderen Behdrde vorgelegt werden, beispielsweise Informationen tber die Griindungsgesellschaft fur die

Grindung einer Tochtergesellschaft.
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Dr. Thorsten Ehrhard

Partner Mannheim

Digitalisierungsrichtlinie 1l — Wesentliche Anderungen im Gesellschaftsrecht
Article No.: 247643

Seite 3von 4



Downloaded from Blogs on 27.06.2026 08:26h
y 4
V4

Tel.: +49 151 53959752
E-Mail:thorsten.ehrhard @pwc.com

Schlagworter

EU-Recht, Gesetzgebung

Digitalisierungsrichtlinie 1l — Wesentliche Anderungen im Gesellschaftsrecht
Article No.: 247643

Seite 4 von 4


mailto:thorsten.ehrhard@pwc.com
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/keyword/EU-Recht/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/keyword/Gesetzgebung/
http://www.tcpdf.org

	INDEX
	EU-Gesellschaftsbescheinigung und EU-Vollmacht
	Verknüpfung von Registersystemen
	Registerpublizitätspflicht für Personenhandelsgesellschaften
	Once-only-Prinzip


